
des Asylantrages zuständig ist oder muss die nationale Über
prüfungsinstanz unionsrechtlich, wenn sie im Zuge eines 
Verfahrens über einen Rechtsbehelf nach Artikel 19 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 — unabhängig von 
dieser Zustimmung — zur Anschauung gelangt, dass ein 
anderer Staat gemäß dem Kapitel III der Verordnung (EG) 
Nr. 343/2003 der zuständige Mitgliedstaat wäre (auch wenn 
an diesen Staat kein Aufnahmeersuchen gerichtet wurde 
oder er keine Zustimmung erklärt), die Zuständigkeit dieses 
anderen Mitgliedstaates für ihr Verfahren zur Entscheidung 
über den Rechtsbehelf als verbindlich feststellen? Bestehen 
insofern subjektive Rechte jedes Asylwerbers auf Prüfung 
seines Asylantrages durch einen bestimmten nach diesen 
Zuständigkeitskriterien zuständigen Mitgliedstaat? 

2. Ist Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 
so auszulegen, dass der Mitgliedstaat, in welchem eine erste 
illegale Einreise erfolgt („erster Mitgliedstaat“), bei Verwirk
lichung folgenden Sachverhaltes seine Zuständigkeit zur Prü
fung des Asylantrages eines Drittstaatsangehörigen anzuer
kennen hat: 

Ein Drittstaatsangehöriger reist aus einem Drittstaat kom
mend illegal in den betreffenden ersten Mitgliedstaat ein. 
Er stellt dort keinen Asylantrag. Er reist sodann in einen 
Drittstaat aus. Nach weniger als drei Monaten reist er aus 
einem Drittstaat in einen anderen Mitgliedstaat der EU 
(„zweiter Mitgliedstaat“) illegal ein. Aus diesem zweiten Mit
gliedstaat begibt er sich sogleich direkt weiter in einen drit
ten Mitgliedstaat und stellt dort seinen ersten Asylantrag. Zu 
diesem Zeitpunkt sind weniger als 12 Monate seit der ille
galen Einreise in den ersten Mitgliedstaat vergangen. 

3. Ist unabhängig von der Beantwortung der Frage 2, wenn es 
sich bei dem dort genannten „ersten Mitgliedstaat“ um einen 
Mitgliedstaat, dessen Asylsystem festgestellte systemische 
Mängel aufweist, die jenen im Urteil des EGMR vom 21. 
Jänner 2011, M.S.S., 30.696/09, beschriebenen, gleichkom
men, handelt, eine andere Beurteilung des primär zuständi
gen Mitgliedstaates im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
343/2003, ungeachtet des Urteils des EuGH vom 21. De
zember 2011, C-411/10 & C-493/10, geboten? Kann etwa 
im Besonderen davon ausgegangen werden, dass ein Auf
enthalt in einem solchen Mitgliedstaat von vorneherein nicht 
geeignet ist, einen zuständigkeitsbegründenden Sachverhalt 
im Sinne des Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 
darzustellen? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 
zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsange
hörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist. 
ABl. L 50, S. 1. 
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Parteien 

Klägerin: Bundesrepublik Deutschland (Prozessbevollmächtigte: 
N. Graf Vitzthum und T. Henze, Bevollmächtigte) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss des Rates vom 18. Juni 2012 ( 1 ) für nichtig 
zu erklären 

— dem Rat der Europäischen Union die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit ihrer Klage wendet sich die Bundesrepublik Deutschland 
gegen den Beschluss des Rates vom 18. Juni 2012 „zur Fest
legung des im Namen der Europäischen Union zu vertretenden 
Standpunkts in Bezug auf bestimmte Resolutionen, die im Rah
men der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) 
zu verabschieden sind“. 

Nach Auffassung der Bundesregierung wurde dieser Beschluss 
rechtsfehlerhaft auf Artikel 218 Absatz 9 AEUV als verfahrens
rechtliche Rechtsgrundlage gestützt. Zum einen betreffe Artikel 
218 Absatz 9 AEUV ausschließlich die Annahme von Stand
punkten der Union in Gremien, die durch internationale Über
einkünfte, bei denen die Union Mitglied ist, eingesetzt wurden. 
Artikel 218 Absatz 9 AEUV biete dagegen keine Handhabung 
hinsichtlich der Vertretung der Mitgliedstaaten in Gremien in
ternationaler Organisationen, an denen lediglich die Mitglied
staaten durch eigene völkerrechtliche Verträge beteiligt sind. 
Zum anderen erfasse Artikel 218 Absatz 9 AEUV nur „rechts
wirksame Akte“, also völkerrechtlich bindende Akte. Bei den 
Resolutionen der OIV handele es sich jedoch nicht um derartige 
Rechtsakte. 

Im Übrigen sei eine andere verfahrensrechtliche Rechtsgrundlage 
für den Beschluss des Rates nicht ersichtlich. 

( 1 ) Dokument des Rates Nr. 11436/12 „zur Festlegung des im Namen 
der Europäischen Union zu vertretenden Standpunkts in Bezug auf 
bestimmte Resolutionen, die im Rahmen der Internationalen Orga
nisation für Rebe und Wein (OIV) zu verabschieden sind“.

DE 10.11.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 343/9
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